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Stellung un Funktion der Vo IT Vatikanum gewünschten
Ratsgremien 1n Pfarreı, Dekanat und Bistum *

Das atikanım hat innerhalb des Bistums eine Reihe VO:  »3 sogenannten „Räten
angeordnet oder gewünscht.® In den ahren nach dem Konzil] sind in Fast lien Diözesen
diese Katsgremien gebilde worden Form S Priesterräten und Diözesanseelsorgeräten,
Entsprechend dem ekret über das Laienapostolat entstanden in Pfarrei, und
Bistum entsprechenden Ratsgremien meistens in der Form vVon Laienr‘  -  äten. Dabei zeigte
S1| Konzil ber Stellung und Funktion dieser Räte eine ganze eihe von Fragen
offengelassen hatte, deren Klärung auch der inzwischen entstandenen eratur noch US-
steht. en der Frage der Zusammensetzung der geht VOT allem un das grund-
lJegende Problem, ob diesen R ein! a „beratende“ oder eine „mitbestimmende”
Funktion zukomme. S in diesen Fra ZUu iner  B: Lösun kommen, dann schein!
z  S ZU genügen wWwIe das meistens geschie C diese S isoliert cich betrachten,
sondern sie esind in den größeren Rahmen der Ekklesiologie zZu stellen, und e  5 ist fragen,
elche ©  = der |SÜ?-E hinter der jeweiligen Auffassung der steht Deshalb c9ol1
olgenden versucht werden, A Na:  g der Räte vomn der Ekklesiologie her e5|

Diebund theologische S5icht „‚  S
die D atikanum ausgelöste Reform vollzieht sich heute der Auffas-

SUung der Kirche tiefgreifender Wandel. Geit dem Mittelalter stand eine Auffas-
SUN,; der Kirche Vordergrunde, die ctar' vVom egriff der Gesellschaft her geprägt
Var: Die Kirche ist eine rechtliche und vollkommene Gesellschaft (societas iuridica et
perfecta) genuüge ese Auffassung eın Zitat au einem neueren kirchenrecht-
lichen Lehrbuch „Wir lehren nämlich, die Kirche rechtmäßig als Gesellschaft OX1-
stiere, und War rechtliche Gesellschaft, weil Christus, ihr göttlicher Stifter, mit
seinem Wilen es festgesetzt hat3” D:  Heses Bild der Kirche liegt als systembildendes
Element wesentlichen dem CIC zugrunde. Geit einiger eit trat neben cdieses mehr
vVvVon rechtlichen Erwägungen her bestimmte Kirchenbild eın anderes, mehr US5 theo-
logischen, pastoralen und biblischen Quellen gespelst wurde, das S mehr oder wWwenil-

usgeprägt in den Texten des Vatikanums begegnet. Um diesen Wandel und
zugleich den Unterschied zwischen den beiden Auffassungen der Kirche E usdruck
zZz.u bringen, wollen die Unterscheidung eines „rechtlichen“ und e1nes „theologi-
sch  48 Kirchenbildes gebrauchen. Damit soll aber nich:  e sein, beide
assungen der irche sich gegenseitig ausschließen oder beide voneinander
trennen könnte. Die konkrete Kirche verwirklicht iıimmer beide Aspekte, jed. WIF!
den verschiedenen Perioden der Kirchengeschichte der eine spekt stärker betont
werden der andere. Diese Unterscheidung nicht grundsätzliche ekklesiologische
Fragen anrühren, sondern hat lediglich den mehr praktischen Zweck, die verschie-
denen Auffassungen derr verständlich

Das rechtliche Kirchenbild
Zur Beurteilung der S genug! die Herausstellung ZWEe1 Elementen 5 diesem
Kirchenbild Die Stellung des Klerus den Laien und die Stellung des Bischofs bei
der Leitung der D  lO07zese.  L

gehört Z  -  f den Grundelementen der kirchlichen Verfassung, dafß die Kirche eine
‚angleiche Gesellschaft“ (societas inaequalis) ist, laf „kraft göttlicher Anord-
NUNs die /n den Laien der unterschieden werden“” (c. 107), und
ZWAarTr SU, die Kleriker die egierenden und die Leitenden SIN  d, die a.:en aber die

Rektoratsrede anläßlich der bertus-Magnus-Akademie 15. November 1969 in Erturt.
Vgl. Dekret über Dienst und Leben der Pr  jester Il. 7, ber Hirtenaufgabe der
‚Ore L: 27, Dekret über das Laienapostolat 26.
(Ottaviani-Damizia Institu:  tiones 1UT15 pu ecclesiastici, vol. L, 539, Omae
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BENNO LÖBMANN 

Stellung und Funktion de~ vom II. Vatikanum gewünschten 
Ratsgremien in Pfarrei, Dekanat und Bistum 1 

Das II. Vatikanum hat innerhalb des Bistums eine ganze Reihe von sogenannten „Räten" 
angeordnet oder gewünscht.2 In den Jahren nach dem Konzil sind in fast allen Diözesen 
diese Ratsgremien gebildet worden in Form von Priesterräten und Diözesanseelsorgeräten. 
Entsprechend dem Dekret iiber das Laienapostolat entstanden in Pfarrei, Dekanat und 
Bistum die entsprechenden Ratsgremien meistens in der Form von Laienräten. Dabei zeigte 
sich, daß das Konzil iiber Stellung und Funktion dieser Räte eine ganze Reihe von Fragen 
offengelassen hatte, deren Klärung auch in der inzwischen entstandenen Literatur noch aus­
steht. Neben der Frage der Zusammensetzung der Räte geht es vor allem um das grund­
legende Problem, ob diesen Räten eine nur „beratende" oder eine „mitbestimmende" 
Funktion zukomme. Will man in diesen Fragen zu einer Lösung kommen, dann scheint es 
nicht zu genügen - wie das meistens geschieht -, diese Räte isoliert für sich zu betrachten, 
sondern sie sind in den größeren Rahmen der Ekklesiologie zu stellen, und es ist zu fragen, 
welche Sicht der Kirche hinter der jeweiligen Auffassung der Räte steht. Deshalb soll im 
folgenden versucht werden, die Natur der Räte von der Ekklesiologie her zu bestimmen. 

I. Die rechtliche und theologische Sicht der Kirdte 
Durch die vom II. Vatikanum ausgelöste Reform vollzieht sich heute in der Auffas­
sung der Kirche ein tiefgreifender Wandel. Seit dem Mittelalter stand eine Auffas­
sung der Kirche im Vordergrunde, die stark vom Begriff der Gesellschaft her geprägt 
war: Die Kirche ist eine rechtliche und vollkommene Gesellschaft (societas iuridica et 
perfecta). Es genüge für diese Auffassung ein Zitat aus einem neueren kirchenrecht­
lichen Lehrbuch: ,, Wir lehren nämlich, daß die Kirche rechtmäßig als Gesellschaft exi­
stiere, und zwar als rechtliche Gesellschaft, weil Christus, ihr göttlicher Stifter, mit 
seinem Willen es so festgesetzt hat3". Dieses Bild der Kirche liegt als systembildendes 
Element im wesentlichen dem CJC zugrunde. Seit einiger Zeit trat neben dieses mehr 
von rechtlichen Erwägungen her bestimmte Kirchenbild ein anderes, das mehr aus theo­
logischen, pastoralen und biblischen Quellen gespeist wurde, das uns mehr oder weni­
ger ausgeprägt in den Texten des II. Vatikanums begegnet. Um diesen Wandel und 
zugleich den Unterschied zwischen den beiden Auffassungen der Kirche zum Ausdruck 
zu bringen, wollen wir die Unterscheidung eines „rechtlichen" und eines „theologi­
schen" Kirchenbildes gebrauchen. Damit soll aber nicht gesagt sein, daß beide Auf­
fassungen der Kirche sich gegenseitig ausschließen oder daß man beide voneinander 
trennen könnte. Die konkrete Kirche verwirklicht immer beide Aspekte, jedoch wird in 
den verschiedenen Perioden der Kirchengeschichte der eine Aspekt stärker betont 
werden als der andere. Diese Unterscheidung will nicht grundsätzliche ekklesiologische 
Fragen anrühren, sondern hat lediglich den mehr praktischen Zweck, die verschie­
denen Auffassungen der Räte verständlich zu machen. 

1. Das rechtliche Kirchenbild 
Zur Beurteilung der Räte genügt die Herausstellung von zwei Elementen aus diesem 
.Kirchenbild: Die Stellung des Klerus zu den Laien und die Stellung des Bischofs bei 
der Leitung der Diözese. 
Es gehört zu den Grundelementen der kirchlichen Verfassung, daß die Kirche eine 
,,ungleiche Gesellschaft" (soc.ietas inaequalis) ist, daß nämlich ,,kraft göttlicher Anord­
nung die Kleriker von den Laien in der Kirche unterschieden werden" (c. 107), und 
zwar so, daß die Kleriker die Regierenden und die Leitenden sind, die Laien aber die 

1 Rektoratsrede anläßlidt der Albertus-Magnus-Akademie am 15. November 1969 in Erfurt. 
1 Vgl. Dekret über Dienst und Leben der Priester n. '1, Dekret iiber die Hirtenaufgabe der 

Bischöfen. 2'1, Dekret iiber das Laienapostolat n. 26. 
8 Ottaviani-Damizia: Institutiones iuris publici ecclesiasticl, vol. I, n. 89, Romae 19584• 
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Geführten und Gehorchenden oder Untergebenen subditi). Die irche ist nach dieser
Auffassung wesentlich eine Klerikerkirche, Kirche und Klerus werden mehr oder wenl-

identifiziert. Von daher ist verständlich, L auch noch beim Konzil die Defini-
tion des Laien mıit der negativen Umschreibung beginnt, der Laie ein icht-
er Weil die Tajen eınen Anteil Al der Hirtengewalt oder {} Apostolat
haben, onnen  .. ]  e auch ke; Apostolat el  er Vollmacht ausüben, clas sogenannte
Laienapostolat War eine Teilnahme hierarchischen Apostolat

der Stellung des Bischofs bei der Leitung der Diözese geht e5s5 1Ur um sSeine Hirten-
gewalt, nicht seine Weihegewalt. Der Bischof regiert seın istum alle  1ın, denn MUur

hat eine Hirtengewalt n 1INNne. Diese ‚„monarchische“ Regierung des
Bischofts wird bestimmten Fällen durch das sogenannte Beispruchsrecht der Dom-
kapitel eingeschränkt gesetzlich festgelegten Fällen muß der Bischof den Rat
consilium) oder die ‚US  ung (consensus) des Domkapitels gültigen Handeln
einholen. Dieses Beispruchsrecht des Domkapitels bildet eın „demokratisches“ Gegen-
gewicht „‚MmONarchischen“ Regierung des Bischofs. Von der Hirtengewalt des
Bischofs her besteht zwischen Bischof und Priestern eın ähnliches Verhältnis WIıe ZW1-
schen Klerus und Laijen: Die Priester unterstehen dem Bischof und csind Z

Gehorsam verpflichtet.
Das theologische Kirchenbild

Hier sind clie Beurteilung der Kate ebenfalls Zzwel omente dieses Kirchenbildes
hervorzuheben: Die ellung der Zu den übrigen Gläubigen, und die Stellung
des Bischofs zı seinem Presbyterium bei der Leitung der D  1O7ese.  .
Bei der Beurteilung der Stellung der Hirten ZU den übrigen Gläubigen geht das theolo-
gische Kirchenbild cht VO.:  3 der Ungleichheit zwischen Klerus und La  1J1en aus, sondern
umgekehrt VÖO der fundamentalen Gleichheit aller lieder des olkes Gottes: „Wenn
auch einige nach Gottes Willen als Lehrer, Ausspender der Geheimnisse Gottes und
Hirten die anderen bestellt SIN  d, ( waltet doch uınter allen eINe wahre Gleichheit
(vera der allen Gläubigen gemeınsamen Würde und Tätigkeit Aut-
bau des Leibes +i' Entsprechend dieser fundamentalen Gleichheit ehmen alle
lieder des olkes ottes zunächst gleicher und gemeinsamer We  1s@e amn „priester-
lichen, prophetischen und königlichen Amt Christi teil®“, und daher haben alle lieder
des olkes Gottes Anteil an Apostolat?. Zum ufbau des Leibes Christi wird jedem
seın besonderer Dienst und seine besondere Gnadengabe zuteil8. Daraus entsteht
eben der Gleichheit aller Gilieder des es Gottes e1ne mehr oder weniger tief-
greifende Verschiedenheit. Unter esen Diensten nehmen jene einen hervorragenden
Platz ein, die Konzil ‚ministerium  ayas, sacrum“ bezeichnet werden, und deren
usübung eine Weihe oder Handauflegung notwendig ist. Das sind jene Gläubigen,
die Leitungsdienst der Kirche berufen sind, die Bischöfe, Presbyter und Diakone.
Im Unterschied den übrigen Gläubigen handeln diese Amtsträger der Vollmacht
Christi und repraäsentieren die Person Christi und stehen dieser Eigenschaft dem
Oolke Gottes „gegenüber“. So gehören die irten auf der eıinen Geite den Gläubi-

auf der anderen Seite stehen GIP ihrer Amtsvollmacht den Gläubigen „SCSCN-
über“” abei ist beachten, 7 die Hirten nicht wlie beim echtlichen Kirchenbilde
„über“” den Gläubigen stehen, sondern e  T} die Gläubigen sind. Der Dienst der
Hirten ist kein Herrschen „über“ cdie Gläubigen, sondern jedem Falle Dienen
„fül'” die Gläubigen. Während rechtlichen chenbild Klerus und Laien getrenn!
S}  1  d, bilden hier die Hirten und die übrigen Gläubigen letztlich eıne Einheit oder
besser eın gegliedertes Ganzes. Dieser Gedanke ist csehr klar } rdo

Kirchenkonstitution 1, 4A1 I  I Kirchenkonstitution 32.,
G  G Kirchenkonstitution 31. 7 Kirchenkonstitution 1I1, 33

Kirchenkonstitution 7,
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Geführten und Gehorchenden oder Untergebenen (subditi). Die Kirche ist nach dieser 
Auffassung wesentlich eine Klerikerkirche, Kirche und Klerus werden mehr oder weni­
ger identifiziert. Von daher ist es verständlich, daß auch noch beim Konzil die Defini­
tion des Laien mit der negativen Umschreibung beginnt, daß der Laie ein Nicht­
Kleriker sei4• Weil die Laien keinen Anteil an der Hirtengewalt oder am Apostolat 
haben, können sie auch kein Apostolat aus eigener Vollmacht ausüben, das sogenannte 
Laienapostolat war nur eine Teilnahme am hierarchischen Apostolat. 
In der Stellung des Bischofs bei der Leitung der Diözese geht es nur um seine Hirten­
gewalt, nicht um seine Weihegewalt. Der Bischof regiert sein Bistum allein, denn nur 
er hat eine Hirtengewalt im strengen Sinne. Diese „monarchische" Regierung des 
Bischofs wird in bestimmten Fällen durch das sogenannte Beispruchsrecht der Dom­
kapitel eingeschränkt. In gesetzlich festgelegten Fällen muß der Bischof den Rat 
(consilium) oder die Zustimmung (consensus) des Domkapitels zum gültigen Handeln 
einholen. Dieses Beispruchsrecht des Domkapitels bildet ein „demokratisches" Gegen­
gewicht zur „monarchischen" Regierung des Bischofs. Von der Hirtengewalt des 
Bischofs her besteht zwischen Bischof und Priestern ein ähnliches Verhältnis wie zwi­
schen Klerus und Laien: Die Priester unterstehen dem Bischof und sind ihm zum 
Gehorsam verpflichtet. 

2. Das theologische Kirchenbild 

Hier sind für die Beurteilung der Räte ebenfalls zwei Momente dieses Kirchenbildes 
hervorzuheben: Die Stellung der Hirten zu den übrigen Gläubigen, und die Stellung 
des Bischofs zu seinem Presbyterium bei der Leitung der Diözese. 
Bei der Beurteilung der Stellung der Hirten zu den übrigen Gläubigen geht das theolo­
gische Kirchenbild nicht von der Ungleichheit zwischen Klerus und Laien aus, sondern 
umgekehrt von der fundamentalen Gleichheit aller Glieder des Volkes Gottes: ,,Wenn 
auch einige nach Gottes Willen als Lehrer, Ausspender der Geheimnisse Gottes und 
Hirten für die anderen bestellt sind, so waltet doch unter allen eine wahre Gleichheit 
(vera aequalitas) in der allen Gläubigen gemeinsamen Würde und Tätigkeit zum Auf­
bau des Leibes Christi5". Entsprechend dieser fundamentalen Gleichheit nehmen alle 
Glieder des Volkes Gottes zunächst in gleicher und gemeinsam~r Weise am „priester­
lichen, prophetischen und königlichen Amt Christi teil6", und daher haben alle Glieder 
des Volkes Gottes Anteil am Apostolat7• Zum Aufbau des Leibes Christi wird jedem 
sein besonderer Dienst und seine besondere Gnadengabe zuteil8• Daraus entsteht 
neben der Gleichheit aller Glieder des Volkes Gottes eine mehr oder weniger tief­
greifende Verschiedenheit. Unter diesen Diensten nehmen jene einen hervorragenden 
Platz ein, die vom Konzil als „ministerium sacrum" bezeichnet werden, und zu deren 
Ausübung eine Weihe oder Handauflegung notwendig ist. Das sind jene Gläubigen, 
die zum Leitungsdienst in der Kirche berufen sind, die Bischöfe, Presbyter und Diakone. 
Im Unterschied zu den übrigen Gläubigen handeln diese Amtsträger in der Vollmacht 
Christi und repräsentieren die Person Christi und stehen in dieser Eigenschaft dem 
Volke Gottes „gegenüber". So gehören die Hirten auf der einen Seite zu den Gläubi­
gen, auf der anderen Seite stehen sie kraft ihrer Amtsvollmacht den Gläubigen „gegen­
über''. Dabei ist zu beachten, daß die Hirten nicht wie beim rechtlichen Kirchen bilde 
„über" den Gläubigen stehen, sondern „für" die Gläubigen da sind. Der Dienst der 
Hirten ist kein Herrschen „übet'' die Gläubigen, sondern in jedem Falle ein Dienen 
„für" die Gläubigen. Während beim rechtlichen Kirchenbild Klerus und Laien getrennt 
sind, bilden hier die Hirten und die übrigen Gläubigen letztlich eine Einheit oder 
besser gesagt ein gegliedertes Ganzes. Dieser Gedanke ist sehr klar im neuen Ordo 

' Vgl. Kirchenkonstitution n. 31. 
8 Kirchenkonstitution n. 31. 
8 Kirchenkonstitution n. 12. 

5 Kirchenkonstitution n. 32. 
7 Kirchenkonstitution n. 33. 
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Missae* darin ausgesprochen, Kirchenraum Z das Presbyterium und die
Plätze der Gläubigen unterscheiden sin  d, aber der ganz Kirchenraum SO geord-
net sSenmn soll, daraus die Einheit des ganzen Volkes Gottes hervorleuchtet.
Bei der Beurteilung der Stellung des Bischofs selinem Presbyterium in der en
der Diözese ist ähnlicher Wi  €else Von der gleichzeitigen Verbundenheit und Ver-
schiedenheit 1 des Bischofs den Presbytern auszugehen. Das Amt
der bildet zunächst eiINe Einheit, jede konkrete Ausprägung des Amtes ist eine
Anteilnahme ÄAmte Christi. nnerhalb dieses einen AÄAmtes entsteht eine Verschie-
denheit dadurch, die einzelnen ÄAmtsträger verschiedener We  1Se M Ämtte Christi
Anteil haben Der ischo: halt die Füle der Amtsvollmacht, die Presbyter dagegen
11L einen eingeschränkten Anteil. rund dieser gegenseitigen Verbundenheit und
gleichzeitigen Verschiedenheit zwischen Bischof und Presbyter ergibt sich die Lei-

der Diözese, der Bischof nich:  en monarchischer Weise das istum allein
leitet, sondern Zusammenarbeit mit dem Presbyterium: pp  he Diözese ist der
des Gottesvolkes, der dem Bischof In Zusammenarbeit mıit dem Presbyterium zZzu

‚weiden‘ ertrau! 15  t"°” Grund der Verbundenheit miıt den Presbytern gehört
der Bischof einerseits un Presbyterium!1, durch seine Verschiedenheit V{ den
Presbytern steht er andererseits dem Presbyterium als dessen Haupt „gegenüber“‘“12,
Beide Aussagen widersprechen sich cht, sondern ergänzen einander.

Vergleich beider Kirchenbilder
Aus dem Gesagten ergibt S1'  ch, WIe verschieden beide Kirchenbilder sind. Jedes Kir-
chenbild hat seine eigene Terminologie, die Inhalte dieses Bildes auszudrücken.
Für das rechtliche Kirchenbild sind charakteristisch die Ausdrücke „Klerus, L  aılen,
Hierarchie, Untergebene USW. .  . Es leuchtet ohne weiteres ein, Man die Inhalte
des theologischen Kirchenbildes nicht mit der gleichen Terminologie ausdrücken
Um NUr Beispiel nennen: Das Verhältnis der Hirten zu den übrigen Gläubigen

theologischen Kirchenbilde kann man nicht mit den Begriffen „Klerus-Laien
bezeichnen, wenigstens nicht cselben Sinne WIe beim rechtlichen Kirchenbilde Für
das theologische chenbild waren  ‚ NnNeUe Ausdrücke Z verwenden. Das onzil hat
das manchen Texten schon getan, WIT! Z die schon Öfter erwähnte Wen-
dung „die Hirten und die übrigen Gläubigen“ gebraucht an Gtelle der Bezeichnung
„Klerus und a:en ,  C In dieser Bezeichnung ommt gleichermaßen sowohl die
Gleichheit wıie die Verschiedenheit zwischen Hirten und Gemeinde S Ausdruck.
Wenn die Konzilstexte mit Rücksicht auf e5se &l Terminologie untersuchen,
stellen fest, daß S1e sich noch keineswegs überall durchgesetzt hat, sondern Q

egente die Inhalte des theologischen Kirchenbildes O:  ..  £ter iın der Terminologie
des rechtlichen Kirchenbildes ausgedrückt SIN  d, Jas clas Verständnis der Konzilstexte
G-  er gerade erleichtert.

. Die Räte Im chte dieser Kirchenbilder
Die Rate 1771 Lichte des rechtlichen Kirchenbildes

Zum rechtlichen chenbild gehört das wesentliche Element, aß die Laien den Kle-
rikern unterstellt SIN  d, infolgedessen besteht zwischen ihnen ei1ne Gleichheit, sondern
] eine Verschiedenheit Für die Vom Dekret über das Laienapostolat gewünschten
Räte ergibt sich daraus, es reine Laienräte seın werden, die ] aQuUuS5 a:en
bestehen, und ZUu denen konsequenterweise die Amtsträger nich  en gehören. Diese

U# rdo Missae VO) April 1969, 257.
Dekret Se'  ber die Hirtenaufgabe der Bischöfe
Kirchenkonstitution

i2 00  ber die Hirtenaufgabe der Bischöfe 20.

4$  (}

Missae9 darin ausgesprochen, daß im Kirchenraum zwar das Presbyterium und die 
Plätze der Gläubigen zu unterscheiden sind, daß aber der ganze Kirchenraum so geord­
net sein soll, daß daraus die Einheit des ganzen Volkes Gottes hervorleuchtet. 
Bei der Beurteilung der Stellung des Bischofs zu seinem Presbyterium· in der Leitung 
der Diözese ist in ähnlicher Weise von der gleichzeitigen Verbundenheit und Ver­
schiedenheit im Verhältnis des Bischofs zu den Presbytern auszugehen. Das Amt in 
der Kirche bildet zunächst eine Einheit, jede konkrete Ausprägung des Amtes ist eine 
Anteilnahme am Amte Christi. Innerhalb dieses einen Amtes entsteht eine Verschie­
denheit dadurch, daß die einzelnen Amtsträger in verschiedener Weise am Amte Christi 
Anteil haben: Der Bischof erhält die Fülle der Amtsvollmacht, die Presbyter dagegen 
nur einen eingeschränkten Anteil. Auf Grund dieser gegenseitigen Verbundenheit und 
gleichzeitigen Verschiedenheit zwischen Bischof und Presbyter ergibt sich für die Lei­
tung der Diözese, daß der Bischof nicht in monarchischer Weise das Bistum allein 
leitet, sondern in Zusammenarbeit mit dem Presbyterium: ,,Die Diözese ist der Teil 
des Gottesvolkes, der dem Bischof in Zusammenarbeit mit dem Presbyterium zu 
,weiden' anvertraut ist10". Auf Grund der Verbundenheit mit den Presbytern gehört 
der Bischof einerseits zum Presbyterium11, durch seine Verschiedenheit von den 
Presbytern steht er andererseits dem Presbyterium als dessen Haupt „gegenüber"12• 

Beide Aussagen widersprechen sich nicht, sondern ergänzen einander. 

3. Vergleich beider Kirchenbilder 
Aus dem Gesagten ergibt sich, wie verschieden beide Kirchenbilder sind. Jedes Kir­
chenbild hat seine eigene Terminologie, um die Inhalte dieses Bildes auszudrücken. 
Für das rechtliche Kirchenbild sind charakteristisch die Ausdrücke „Klerus, Laien, 
Hierarchie, Untergebene usw.". Es leuchtet ohne weiteres ein, daß man die Inhalte 
des theologischen Kirchenbildes nicht mit der gleichen Terminologie ausdrücken kann. 
Um nur ein Beispiel zu nennen: Das Verhältnis der Hirten zu den übrigen Gläubigen 
im theologischen Kirchenbilde kann man nicht mit den Begriffen „Klerus-Laien" 
bezeichnen, wenigstens nicht im selben Sinne wie beim rechtlichen Kirchenbilde. Für 
das theologische Kirchenbild wären neue Ausdrücke zu verwenden. Das Konzil hat 
das in manchen Texten schon getan, so wird z. B. die schon öfter erwähnte Wen­
dung „die Hirten und die übrigen Gläubigen" gebraucht an Stelle der Bezeichnung 
„Klerus und Laien". In dieser neuen Bezeichnung kommt gleichermaßen sowohl die 
Gleichheit wie die Versdtiedenheit zwischen Hirten und Gemeinde zum Ausdruck. 
Wenn wir die Konzilstexte mit Rücksicht auf diese neue Terminologie untersuchen, 
stellen wir fest, daß sie sich noch keineswegs überall durchgesetzt hat, sondern daß 
im Gegenteil die Inhalte des theologischen Kirchenbildes öfter in der Terminologie 
des rechtlichen Kirchenbildes ausgedrückt sind, was das Verständnis der Konzilstexte 
nicht gerade erleichtert. 

ß. Die Räte im Lidtte dieser Kirchenbilder 

1. Die Räte im Lichte des rechtlichen Kirchenbildes 
Zum redttlichen Kirchenbild gehört das wesentliche Element, daß die Laien den Kle­
rikern unterstellt sind, infolgedessen besteht zwischen ihnen keine Gleichheit, sondern 
nur eine Verschiedenheit. Für die vom Dekret über das Laienapostolat gewünschten 
Räte ergibt sich daraus, daß es reine Laienräte sein werden, die nur aus Laien 
bestehen, und zu denen konsequenterweise die Amtsträger nicht gehören. Diese 

0 Ordo Missae vom 3. April 1969, n. 2S7. 
10 Dekret über die Hirtenaufgabe der Bischöfe n. 11. 
11 Kirchenkonstitution n. 28. 
12 Dekret über die Hirtenaufgabe der Bischöfe n. 20. 
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Laienräte stehen als sich geschlossenes Gremium dem sträger gegenüber, oder
besser gesagt, s1e unterstehen dem Amtsträger entsprechend dem Verhältnis des Kle-
US den ajlen. In vielen D:  l0zesen  .. sind auch tatsächlich ese Räte der Form von
reinen Laienräten errichtet worden. den Diözesanseelsorgerat und den Priester-

gilt dasselbe: Er bildet sich geschlossenes Gremium den entspre-
chenden Mitgliedern, das dem Bischof unterstellt ist, und Z dem der Bischof nıcht
gehört.
Da ım rechtlichen Kirchenbilde 1Ur der Klerus Hirtengewalt besitzt, die Laien aber

Gehorsam verpflichtet SIN  d, kann den Räten LUr eine „beratende” Funktion \
OoOmmMen. Das fordert der hierarchische ufbau der Kirche In echtlicher Hinsicht gibt
i ZWE1 Möglichkeiten, der Hirtengewalt des Klerus Anteil zu nehmen Ent-

weder der Form der Beratung consilium) oder der Form der Mitbestimmung
(consensus). Wollte mMan die Funktion der äte Sinne e1ner Mitbestimmung deuten,
dann würde damit die hierarchische Ordnung der Kirche aufheben. ÄAus der
‚„‚monarchischen Regierungsform E  de eine „demokratische“ Regierungsform ent-
stehen, W der der Kirche evident widerspricht. Die Amtsträger würden G-  en
mehr selbst entscheiden, sondern waäaren den Mehrheitsbeschlüssen der Räte unter-
worfen. Vom rechtlichen Kirchenbilde her gesehen, gibt n die Möglichkeit einer
reıin beratenden Funktion der Räte. Das bedeutet: Der Amtsträger legt dem Rate eine
Frage (9) ıP der Rat außert dazıu eine Meinung, und der Amtsträger nımmt diese
einung Kenntnis
Es entspri der Sicht des rechtlichen Kirchenbildes, 11 Motu Proprio Paul VI
„Ecclesiae Sanctae” (n Un 16) dem Priesterrat und Diözesanseelsorgerat eıne Nur
beratende Tätigkeit zugesprochen wird Sie SIN damit eın Hilfsinstrument des Bischofs

die bessere Ausübung seiner Hirtengewalt. ese Sicht welisen speziell beim
Priesterrat zwel weitere Bestimmungen diesem Motu Proprio Zunächst cdie
Bezeichnung des Priesterrates als Consilium „presbyterale“. Man hätte auf Grund
des Konzilstextes eher die Bezeichnung Consilium „presbyterii” erwartert, eın
Rat, der das Presbyterium repräsentiert. Im rechtlichen Kirchenbilde aber oibt ein
Presbyterium, sondern 1Ur einzelne dem Bischof unterstellte Priester, Von daher ist
wohl die Bezeichnung Consilium presbyterale zZu deuten Auch die Motu Proprio
testgesetzte Dauer des Priesterrates scheint auf das rechtliche Kirchenbild hinzuweisen.
Der Priesterrat erlischt mf der Sedisvakanz des bischöflichen Stuhles Darin ommt
ZUMM Ausdruck, der Priesterrat als persönliches Hilfsinstrument für clie Ausübung
der Hirtengewalt des Bischots gedacht ist. Gieht ] dagegen den Priesterrat
theologischen Kirchenbilde her als Kepräsentation des Presbyteriums, dann ıst nicht
einzusehen, der Priesterrat be der GCedisvakanz erlöschen soll, denn das Presby-

besteht während der GCedisvakanz weiter.

Die Räte In der Sicht des theologischen Kirchenbildes
Den Ausgangspunkt für die Räte Q US der Sicht des theologischen Kirchenbildes bildet
das Volk Gottes der Pfarrei, Dekanat und Bistum bzw. das Presbyterium der
Diözese. Während beim rechtlichen Kirchenbild die Auswahl der Mitglieder der Kate
nach irgendwelchen praktischen Gesichtspunkten erfolgen werden hier die
Mitglieder der a ] die entsprechende emeinschaft repräsentieren IMUusSsen.  x Die Zu-
sammensetzung des Rates coll daher eın  :< möglichst BENAUECS und vollständiges Bild des
Volkes Gottes BZW. des Presbyteriums ergeben. abei wird 05 sich mpfehlen, der
Amtsträger die Mitglieder der Räte nicht alle allein ernennt, sondern wenigstens
eın olke Gottes bzw. dem Presbyterium gewählt wird Da der Amtsträger
zunächst auch eın „Gläubiger“ ist, N olke Gottes gehört, ist diesem Sinne
itglied des Rates, zuglei steht eT aber auch dem Katsgremium kraft einer Amlts-
VO| „gegenüber“. Beide jedoch, ÄAmtsträger und KRatsgremium, bilden eine geglie-
derte Finheit
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Laienräte stehen als in sich geschlossenes Gremium dem Amtsträger gegenüber, oder 
besser gesagt, sie unterstehen dem Amtsträger entsprechend dem Verhältnis des Kle­
rus zu den Laien. In vielen Diözesen sind auch tatsächlich diese Räte in der Form von 
reinen Laienräten errichtet worden. Für den Diözesanseelsorgerat und den Priester­
rat gilt dasselbe: Er bildet ein in sich geschlossenes Gremium aus den entspre­
chenden Mitgliedern, das dem Bischof unterstellt ist, und zu dem der Bischof nicht 
gehört. 
Da im rechtlichen Kirchenbilde nur der Klerus Hirtengewalt besitzt, die Laien aber 
zum Gehorsam verpflichtet sind, kann den Räten nur eine „beratende" Funktion zu­
kommen. Das fordert der hierarchische Aufbau der Kirche. In rechtlicher Himicht gibt 
es nur zwei Möglichkeiten, an der Hirtengewalt des Klerus Anteil zu nehmen: Ent­
weder in der Form der Beratung (consilium) oder in der Form der Mitbestimmung 
(consensus). Wollte man die Funktion der Räte im Sinne einer Mitbestimmung deuten, 
dann würde man damit die hierarchische Ordnung der Kirche aufheben. Aus der 
,,monarchischen" Regierungsform würde eine „demokratische" Regierungsform ent­
stehen, was der Struktur der Kirche evident widerspricht. Die Amtsträger würden nicht 
mehr selbst entscheiden, sondern wären den Mehrheitsbeschlüssen der Räte unter­
worfen. Vom rechtlichen Kirchenbilde her gesehen, gibt es nur die Möglichkeit einer 
rein beratenden Funktion der Räte. Das bedeutet: Der Amtsträger legt dem Rate eine 
Frage vor, der Rat äußert dazu seine Meinung, und der Amtsträger nimmt diese 
Meinung zur Kenntnis. 
Es entspricht der Sicht des rechtlichen Kirchenbildes, wenn im Motu Propria Paul VI. 
„Ecclesiae Sanctae" (n. 15 und 16) dem Priesterrat und Diözesanseelsorgerat eine nur 
beratende Tätigkeit zugesprochen wird. Sie sind damit ein Hilfsinstrument des Bischofs 
für die bessere Ausübung seiner Hirtengewalt. Auf diese Sicht weisen speziell beim 
Priesterrat zwei weitere Bestimmungen in diesem Motu Propria hin: Zunächst die 
Bezeichnung des Priesterrates als Consilium „presbyterale". Man hätte auf Grund 
des Konzilstextes eher die Bezeichnung Consilium „presbyterii" erwartet, d. h. ein 
Rat, der das Presbyterium repräsentiert. Im rechtlichen Kirchenbilde aber gibt es kein 
Presbyterium, sondern nur einzelne dem Bischof unterstellte Priester, von daher ist 
wohl die Bezeichnung Consilium presbyterale zu deuten. Auch die im Motu Propria 
festgesetzte Dauer des Priesterrates scheint auf das rechtliche Kirchenbild hinzuweisen. 
Der Priesterrat erlischt mit der Sedisvakanz des bischöflichen Stuhles. Darin kommt 
zum Ausdruck, daß der Priesterrat als persönliches Hilfsinstrument für die Ausübung 
der Hirtengewalt des Bischofs gedacht ist. Sieht man dagegen den Priesterrat vom 
theologischen Kirchenbilde her als Repräsentation des Presbyteriums, dann ist nicht 
einzusehen, warum der Priesterrat bei der Sedisvakanz erlöschen soll, denn das Presby-
terium besteht während der Sedisvakanz weiter. · 

2. Die Räte in der Sicht des theologischen Kirchenbildes 
Den Ausgangspunkt für die Räte aus der Sicht des theologischen Kirchenbildes bildet 
das Volk Gottes in der Pfarrei, Dekanat und Bistum bzw. das Presbyterium der 
Diözese. Während beim rechtlichen Kirchenbild die Auswahl der Mitglieder der Räte 
nach irgendwelchen praktischen Gesichtspunkten erfolgen kann, werden hier die 
Mitglieder der Räte die entsprechende Gemeinschaft repräsentieren müssen. Die Zu­
sammensetzung des Rates soll daher ein möglichst genaues und vollständiges Bild des 
Volkes Gottes bzw. des Presbyteriums ergeben. Dabei wird es sich empfehlen, daß der 
Amtsträger die Mitglieder der Räte nicht alle allein ernennt, sondern daß wenigstens 
ein Teil vom Volke Gottes bzw. dem Presbyterium gewählt wird. Da der Amtsträger 
zunächst auch ein „Gläubiger" ist, zum Volke Gottes gehört, ist er in diesem Sinne 
Mitglied des Rates, zugleich steht er aber auch dem Ratsgremium kraft seiner Amts­
vollmacht „gegenüber". Beide jedoch, Amtsträger und Ratsgremium, bilden eine geglie­
derte Einheit. 
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der Praxis wird nicht öglich sein, beide Aspekte der Gleichheit und der Ver-
schiedenheit gleichmäßig Geltung zZu bringen. 5o sind ZWE1 verschiedene Formen
oder Typen der ] möglich Man mehr die Gleichheit der Amtsträger mıit dem
KRatsgremium betonen auf Osten der Verschiedenheit oder mehr die Verschiedenheit
auf Kosten der Gleichheit. Im 'S{e: Falle wird der Amtsträger in stärkerem Maße
den Rat gewissermaßen „eingeebnet“, ergibt sich mehr „demokratischer Typus  I4
des Rates Im zweıten Falle steht der tsträger betonter e1se dem Rate „gCgeCN-
über”, also mehr ‚„‚monarchischer TIypus  d des Rates Schließlich ist noch darauf
hinzuw:  eisen, daß VO theologischen chenbild her Teiner Laienrat nicht mößg-
Lch ist, weil hier das Modell ‚„Klerus-Laien“” abgelöst ist durch die Vorstellung der
„Hirten der übrigen Gläubigen Hirten und Räte bilden 1er notwendig
Ganzes
Alle Gläubigen sind 3 Mitarbeit ım ufbau der Kirche berufen!? und tragen daher
eine Mitverantwortung. D:  hese fießt alle Gläubigen Taufe und Firmung,
die Glieder des Presbyteriums UuS der Weihe 1ese Mitverantwortung soll den
Räten sichtbar z  IM usdruck kommen, da sjie ja das Volk Gottes bzw. das Presby-
terıum reprasentieren. Da die z einer  + Mehrheit von Personen bestehen, wird
sich diese Mitverantwortung der Regel einer gemeinsamen Willensbildung,
in eıiınem Beschlusse ..  ußern. Diesen Beschluß darf mMan hier aber nicht und das ist
der entscheidende B des ganz! Problems rechtlichen S5inne uffassen als
eiınen Mehrheitsbeschluß Sinne e21ner weltlichen Demokratie. Dieser Beschluß hat
vielm! einen eologischen Sinn und beruht auf der Befähigung der eder des
Rates zZur Mitverantwortung auf Grund Taufe und Firmung bzw. der Weih  D Es
zeigt 61 hier, laß S die theologische Sicht der yaäte noch die entsprechende
Terminologie z  . Wir sind diesen theologischen Tatbestand der Mitverantwor-

der den Beschlüssen der Räte m Ausdruck ommt, auf Bezeichnungen angs!
wlesen, die der rechtlichen phäre Wollten diese Mitverantwortung
ul  Ü dem Ausdruck „‚Mitbestimmung” bezeichnen, ergibt sich sofort das Mifver-
ständnis, e .es sich um einen  \ Mehrheitsbeschluß Sinne e1ner Demokratie.
Um solches Miftverständnis von vornherein auszuschließen, empfiehlt e5 sich,
solange G  en einen entsprechenden Ausdruck gefunden hat, allein die Bezeich-
NU\N; „Mitverantwortung“” zu verwenden. Freilich ist diese Bezeichnung insofern nicht
BAnZ zutreffend, 611e nich  . genügend ZUum Ausdruck bringt, laß U5 der „Mitver-
antwortung“ auch eın „Mithandeln‘” entspringen muß
hese Sicht der Mitverantwortung bedeutet den Amtsträger, laf er die Beschlüsse
des Rates esem Sinne anerkennen und G1@e SEeINEe Entscheidungen miteinfließen
lassen muß der anderen Seite WIıssen die Mitglieder der Räte, S unbeschadet

Mitverantwortung der tsträger jedem Falle die letzte Entscheidung behält
Beide, Amtsträger und Rat, sollen daher gemeinsam suchen, wWwäas ım konkreten Falile
das Richtige ist. geht hier nich:  en die rechtliche Frage, ob der Amtsträger gültig
handelt oder nicht, er den Beschluß des Rates nicht einholt oder B-  en
befolgt, rechtlich gesehen, handelt der Amtsträger ımmer gültig, B geht aber un die
Frage, ob er auch (theologisch) richtig handelt Und handelt eben 3  . richtig,
P die itverantwo des Rates nich:  er respektiert. Freilich wird mMan
rechtlich 3  ö gut dazu zwingen können, das ıst mehr eıne rage der Finsicht und der
Überzeugung.
Wie schon erwähnt, ist bei den R:  äten eine mehr „demokratische” und P1INe mehr
„monarchische“ Form möglich In der Praxis würde das bedeuten, beim „demo-
atischen Typu:  ‚I4 farrgemeinderat der Pfarrer mıit abstimmt, jedoch jederzeit
die öglichkeit hat, den Beschluß Einspruch erheben und sich SC  Q dem
Pfarrgemeinderat „gegenüber“-zustellen. Beim ehr „monarchischen Typu  ‚4 würde

Kirchenkonstitution 30.,

©  u{

In der Praxis wird es nic:ht möglidt sein, beide Aspekte der Gleichheit und der Ver­
sdtledenheit gleic:hmä8ig zur Geltung zu bringen. So sind zwei versdtledene Formen 
oder Typen der Räte möglidt: Man kann mehr die Gleichheit der Amtsträger mit dem 
Ratsgremium betonen auf Kosten der Versdtiedenheit oder mehr die V ersdtledenheit 
auf Kosten der Gleichheit. Im ersten Falle wird der Amtsträger in stärkerem Maße in 
den Rat gewissermaßen „eingeebnet", es ergibt sidt ein mehr „demokratisdter Typus" 
des Rates. Im zweiten Falle steht der Amtsträger in betonter Weise dem Rate "gegen­
über", also ein mehr „monardtlsdter Typus" des Rates. Sc:hlieBlidt ist noc:h darauf 
hinzuweisen, daß vom theologisdten Kirdtenbild her ein reiner Laienrat nidtt mög­
lic:h ist, weil hier das Modell „Klerus-Laien" abgelöst ist durdt die Vorstellung der 
„Hirten und der übrigen Gläubigen", Hirten und Räte bilden hier notwendig ein 
Ganzes. 
Alle Gläubigen sind zur Mitarbeit am Aufbau der Kirdte berufen18 und tragen daher 
eine Mitverantwortung. Diese fließt für alle Gläubigen aus Taufe und Firmung, für 
die Glieder des Presbyteriums aus der Weihe. Diese Mitverantwortung soll in den 
Räten sidttbar zum Ausdruck kommen, da sie ja das Volk Gottes bzw. das Presby­
terium repräsentieren. Da die Räte aus einer Mehrheit von Personen bestehen, wird 
sidt diese Mitverantwortung in der Regel in einer gemeinsamen Willensbildung, d. h. 
in einem Beschlusse äußern. Diesen Beschluß darf man hier aber nidtt - und das ist 
der entsdteidende Punkt des ganzen Problems - im redttlidten Sinne auffassen als 
einen Mehrheitsbeschluß im Sinne einer weltlidten Demokratie. Dieser Besdtluß hat 
vielmehr einen theologisdten Sinn und beruht auf der Befähigung der Mitglieder des 
Rates zur Mitverantwortung auf Grund von Taufe und Firmung bzw. der Weihe. Es 
zeigt sidt hier, daß uns für die theologisdte Sidtt der Räte nodt die entspredtende 
Terminologie fehlt. Wir sind für diesen theologisdten Tatbestand der Mitverantwor­
tung, der in den Beschlüssen der Räte zum Ausdruck kommt, auf Bezeic:hnungen ange­
wiesen, die aus der redttlidten Sphäre stammen. Wollten wir diese Mitverantwortung 
mit dem Ausdruck „Mitbestimmung" bezeic:hnen, so ergibt sidt sofort das Mißver­
ständnis, als handle .es sidt um einen Mehrheitsbeschluß im Sinne einer Demokratie. 
Um ein soldtes Mißverständnis von vornherein auszusc:hließen, empfiehlt es sidt, 
solange man nidtt einen entspredtenden Ausdruck gefunden hat, allein die Bezeidt­
nung ,,Mitverantwortung" zu verwenden. Freilidt ist diese Bezeic:hnung insofern nidtt 
ganz zutreffend, als sie nidtt genügend zum Ausdruck bringt, daß aus der „Mitver­
antwortung" audt ein „Mithandeln" entspringen muß. 
Diese Sidtt der Mitverantwortung bedeutet für den Amtsträger, daß er die Beschlüsse 
des Rates in diesem Sinne anerkennen und sie in seine Entsdteidungen miteinfließen 
lassen muß. Auf der anderen Seite wissen die Mitglieder der Räte, daß unbesdtadet 
ihrer Mitverantwortung der Amtsträger in jedem Falle die letzte Entsdteidung behält. 
Beide, Amtsträger und Rat, sollen daher gemeinsam sudten, was im konkreten Falle 
das Ridttige ist. Es geht hier nidtt um die redttlidte Frage, ob der Amtsträger gültig 
handelt oder nidtt, wenn er den Beschluß des Rates nidtt einholt oder ihn nidtt 
befolgt, redttlidt gesehen, handelt der Amtsträger immer gültig, es geht aber um die 
Frage, ob er audt (theologisdt) richtig handelt. Und er handelt eben nicht richtig, 
wenn er die Mitverantwortung des Rates nidtt respektiert. Freilich wird man ihn 
rechtlidt nicht gut dazu zwingen können, das ist mehr eine Frage der Einsicht und der 
Oberzeugung. 
Wie schon erwähnt, ist bei den Räten eine mehr „demokratische" und eine mehr 
,,monardtlsche" Form möglich. In der Praxis würde das bedeuten, daß beim „demo­
kratischen Typus" z. B. im Pfarrgemeinderat der Pfarrer mit abstimmt, jedoch jederzeit 
die Möglic:hkeit hat, gegen den Beschluß Einsprudt zu erheben und sich so dem 
Pfarrgemeinderat „gegenüber" -zustellen. Beim mehr „monarchischen Typus" würde 

11 Kirchenkonstitution n. 30. 
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der Pfarrer nich!  Un mir abstimmen, sondern jedem Falle den Beschluß des Rates
„bestätigen“ h Amtsstellung die letzte Entscheidung fällen Wenn
der Amtsträger 3 wichtigen Gründen gcgen es: Einspruch erhebt bzw
en Beschluß nich‘  . bestätigt, wird der Stellung der Ratsmitglieder aNgeMESSEN
SCMHN, lafs er der egel dafür die ründe darlegt, Falls das B-  pn Einzelfaille
unmöglich oder nicht opportun erscheint
AÄus dem Ganzen ergibt cich laß die Frage nach der Stellung und Funktion der Räte

letzten tatsächlich ekklesiologische rage ISt Je nach dem zugrundeliegenden
Kirchenbild ergeben sich ZwWeEel weitgehend verschiedene Modelle der Katsgremien Wenn
11  n daraufhin die ıin den verschiedenen Di  O0Ozesen  . bereits bestehenden Statuten und
Ordnungen der] durchsieht, stellt mMan fest, daß 111 der Mehrzahl noch auf dem
rechtlichen Kirchenbilde fußen In e Zeit des Überganges mehr rechtlichen

mehr theologischen chenbild entspricht das dem augenblicklichen geschicht-
lichen ande Zum e im GP darauf hingewiesen, laß die dargelegte Mitverantwor-

schon in den ersien ahrhunderten der Kirche praktiziert wurde Bei-
spiel den Briefen des Bischofs ((yprian von Karthago!« „Gleich Zu Beginn in
bischöflichen Amtes habe ich beschlossen, nichts ohne S Kat (er ‚21n die Pres-
byter und Diakone) und ohne cie ‚Uus  ung des Volkes auf Grund peI-
sönlichen Ansicht zu Wenn ich aber durch Gottes nade wIı|  eder zu euch OMmMe
(er schreibt Versteck der Verfolgung), dann wollen p über alles,
Wa schon geschehen ist oder geschehen hat, verhandeln n die beider-

Stellung erheischt

Brief 14, BKV* 60, 93

HANSEN

Skandinavıen pastorales und theologisches Problem
Dänemark nnlarnd Island Norwegen Schweden bilden die nordischen
Gtaaten Sie werden meılstens Ausland alc politische und kulturelle Finheit
angesehen ber näherem Zusehen entdeckt IN das C Teil der Fall
1sSt politischer Ebene sind Dänemark und Norwegen itglieder der ATO das
gilt auch Island jedoch hat Island kein Militär Schweden 1st neutrales Land
aber den letzten Jahren ; sehr offenen Blick gegecn Osten Finnland 1Sst
auch neutral muß aber STO. Rücksicht auf P1N€eNn mächtigen Nachbarn, die
Sowjetunion, nehmen Doch hat Finnland durch kluge Politik den egs-
jahren verstanden, Unabhängigkeit bewahren, Ja SUBai zu verstärken D  hese

Länder cetzen sich 11 Nordischen Rat Zu echten politischen
usammenschlufß aller dieser Staaten 1st bis Jjetz nNIiEeM.: gekommen trotz mehrerer
Versuche: der jüngste ist der Nordek-Traktat, der aber alc gescheitert betrachtet WEeI -
den muß, nachdem Dänemark und Norwegen endgültig beschlossen haben, in die

einzutreten. jese f£fnung e en stellt beide Länder e1ine Neu-
orjentierung dar, weil üDer. nordischen Raum bis jetzt eıne isolatorische
altung gegenüber dem .  europalıs  chen Festland wahrnehmen konnte Bei dem jetzigen
EWCG-Beitrittsversuch Dänemarks merkt n der Söffentlichen Debatte, al @5 nicht
HUr ökonomische Werte und Vorteile, sondern auch Ul elle Verbindungen
und Befruchtungen geht Damit sind be; den kulturellen Verhältnissen angelangt

den nordischen Ländern spricht 1a außer größtenteils dem
Ungarischen ähnliche, cehr schwierige Sprache und dazu noch von etwa zehn Prozent
der Bevölkerung Mundart des Schwedischen gesprochen werden, nordgermanische
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der Pfarrer nicht mit abstimmen, sondern in jedem Falle den Beschluß des Rates 
„bestätigen", d. h. kraft seiner Amtsstellung die letzte Entscheidung fällen. Wenn 
der Amtsträger aus wichtigen Gründen gegen einen Beschluß Einsprudt erhebt bzw. 
einen Beschluß nicht bestätigt, wird es der Stellung der Ratsmitglieder angemessen 
sein, daB er in der -Regel dafür die Gründe darlegt, falls das nicht im Einzelfalle als 
unmöglich oder nicht opportun erscheint. 
Aus dem Ganzen ergibt sich, daß die Frage nach der Stellung und Funktion der Räte 
im letzten tatsächlich eine ekklesiologische Frage ist. Je nach dem zugrundeliegenden 
Kirchenbild ergeben sich zwei weitgehend versdtiedene Modelle der Ratsgremien. Wenn 
man daraufhin die in den verschiedenen Diözesen bereits bestehenden Statuten und 
Ordnungen der Räte durchsieht, stellt man fest, daß sie in der Mehrzahl noch auf dem 
rechtlichen I<irchenbilde fußen. In einer Zeit des Oberganges vom mehr rechtlichen 
zum mehr theologischen Kirchenbild entspricht das dem augenblicklichen gesdticht­
lichen Stande. Zum Schluß sei darauf hingewiesen, daB die dargelegte Mitverantwor­
tung schon in den ersten Jahrhunderten der Kirche praktiziert wurde. Dafür ein Bei­
spiel aus den Briefen des Bischofs Cyprian von Karthago14 : ,,Gleich zu Beginn meines 
bischöflichen Amtes habe ich beschlossen, nichts ohne euren Rat (er meint die Pres­
byter und Diakone) und ohne die Zustimmung des Volkes auf Grund meiner per­
sönlichen Ansicht zu tun. Wenn ich aber durch Gottes Gnade wieder zu euch komme 
(er schreibt aus einem Versteck wegen der Verfolgung), dann wollen wir über alles, 
was schon geschehen ist oder zu geschehen hat, gemeinsam verhandeln, wie die beider­
seitige Stellung es erheischt." 

H Brief 14, 4. BKVI 60, 53 . 

. RICHARDT HANSEN 

Skandinavien - ein pastorales und theologisches Problem 
Dänemark, Finnland, lsland, Norwegen und Schweden bilden zusammen die nordischen 
Staaten. Sie werden meistens im Ausland als eine politische und kulturelle Einheit 
angesehen. Aber bei näherem Zusehen entdeckt man, daß das nur zum Teil der Fall 
ist. Auf politischer Ebene sind Dänemark und Norwegen Mitglieder der NATO; das 
gilt auch für Island, jedoch hat Island kein Militär. Schweden ist ein neutrales Land, 
aber in den letzten Jahren mit einem sehr offenen Blick gegen Osten. Finnland ist 
auch neutral, muß aber immer größte Rücksicht auf seinen mächtigen Nachbarn, die 
Sowjetunion, nehmen. Doch hat Finnland durch eine kluge Politik in den Nachkriegs­
jahren verstanden, seine Unabhängigkeit zu bewahren, ja sogar zu verstärken. Diese 
fünf Länder setzen sich zusammen im Nordischen Rat. Zu einem echten politischen 
Zusammenschluß aller dieser Staaten ist es bis jetzt niemals gekommen trotz mehrerer 
Versuche; der jüngste ist der Nordek-Traktat, der aber als gescheitert betrachtet wer­
den muß, nachclem Dänemark und Norwegen endgültig beschlossen haben, in die 
EWG einzutreten. Diese Öffnung gegen Süden stellt für beide Länder eine Neu­
orientierung dar, weil man überall im nordischen Raum bis jetzt eine isolatorische 
Haltung gegenüber dem europäischen Festland wahrnehmen konnte. Bei dem jetzigen 
EWG-Beitrittsversuch Dänemarks merkt man in der öffentlichen Debatte, daB es nicht 
nur um ökonomische Werte und Vorteile, sondern auch um kulturelle Verbindungen 
und Befruchtungen geht. Damit sind wir bei den kulturellen Verhältnissen angelangt. 
In den nordischen Ländern spricht man außer in Finnland, wo größtenteils eine dem 
Ungarischen ähnliche, sehr schwierige Sprache und dazu noch von etwa zehn Prozent 
der Bevölkerung eine Mundart des Schwedischen gesprochen werden, nordgermanische 
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